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Haushaltsgenehmigung 2016 - Stellungnahme

Inhalt der Mitteilung:

Mit Schreiben vom 22.03.2016 hat die Kommunalaufsicht den Haushalt der Stadt Wedel mit 
Einschränkungen genehmigt. Das Genehmigungsschreiben ist als Anlage 1 beigefügt.

In einigen Punkten konnte den Ausführungen des Innenministeriums nicht vollumfänglich gefolgt 
werden. Das als Anlage 2 beigefügte Schreiben soll die Standpunkte der Stadt Wedel darlegen und 
geht im Detail auf die Anmerkungen der Kommunalaufsicht ein.

Lediglich ein Punkt soll an dieser Stelle herausgehoben werden. Das Innenministerium bittet um 
Zusendung einer Zeitplanung zur Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse sowie um Vorlage 
dieser Zeitplanung in der Politik.

Nach aktuellen Prognosen des Fachdienstes Finanzen und der Stabsstelle Prüfdienste werden die 
Jahresabschlüsse 2012-2016 voraussichtlich wie folgt vorgelegt:

Abschluss Vorlage zur Prüfung RPA Beschlussfassung
2012 November 2015 2. Jahreshälfte 2016
2013 vorauss. 2. Quartal 2016 2. Jahreshälfte 2016
2014 vorauss. 3. Quartal 2016 vorauss. 2. Quartal 2017
2015 vorauss. 1. Quartal 2017 vorauss. 2. Jahreshälfte 2017
2016 vorauss. 2. Quartal 2017 vorauss. 1. Quartal 2018

Begründung der Nichtöffentlichkeit:

entfällt
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Stellungnahme zur Haushaltsgenehmigung 2016 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 22.03.2016 haben Sie den Haushalt der Stadt Wedel mit 
Einschränkungen genehmigt.  
 
Hierzu möchte ich im Einzelnen wie folgt Stellung nehmen: 
 
Defizite aus Vorjahren 
 
Die aufgelaufen Defizite in den Jahren 2012-2014 beruhen ausschließlich auf 
rückwirkenden beträchtlichen Steuererstattungen. So mussten in den drei Jahren 
annähernd 32 Mio. € Gewerbesteuermindererträge im Vergleich zu den jeweiligen 
Planansätzen verzeichnet werden. Mit den Konsolidierungsrunden I und II wurde versucht, 
diesen Entwicklungen entgegen zu wirken. Viele der angeschobenen Sparmaßnahmen 
können allerdings erst mittelfristig Wirkung zeigen. Zum Teil wurden diese durch politische 
Beschlüsse auch wieder revidiert. 
 
Die Stadt ist weiterhin bemüht die Aufwendungen zu begrenzen, sieht sich aber mit 
finanziellen Herausforderungen konfrontiert, die nicht allein in der städtischen 
Entscheidungshoheit liegen (Kindertagesstätten, Schulen, Flüchtlinge). Mir ist bekannt, 
dass auch das Land die Kommunen in erhöhtem Maße unterstützt, dennoch geht die Schere 
zwischen Erträgen und Aufwendungen stetig auseinander. 
 
Die Defizite konnten in jedem Jahr fast halbiert werden. 2015 wird in der Prognose 
erstmals wieder ein nennenswerter Überschuss von ca. 1,2 Mio. € erreicht. Diese beruht 
neben den Konsolidierungsbemühungen im Wesentlichen auf verringerten 
Umlagezahlungen. 
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Mir ist bewusst, dass angesichts der in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen 
Defizite weiter Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung notwendig sein werden.  
 
Bestandsveränderungen 
 
Mit dem Umstieg auf die Doppik wurden die Gewinne der Beteiligungen, die gemäß 
Gewinnverwendungsbeschluss im Unternehmen verbleiben, in den städtischen Bilanzen 
dargestellt. Durch die Eigenkapitalspiegelbildmethode wurden die jeweiligen 
Veränderungen des Eigenkapitals der Beteiligungen in den Jahresabschlüssen der Stadt als 
Ertrag (bei gestiegenem EK) bzw. als Aufwand (bei gesunkenem EK) verbucht. 
 
Durch diese Vorgehensweise sollte dargestellt werden, dass zwar die Gewinne im 
Unternehmen verbleiben, aber keine stillen Reserven bei den Beteiligungen entstehen. Die 
Nichtausweisung von stillen Reserven ist ein Instrument des Handelsrechts, welches 
insbesondere dazu dient, Ertragssteuerpflichten aus Sicht der Unternehmen zu verringern 
oder zu vermeiden. Dies ist im Handelsrecht auch legitim. 
 
Fraglich ist aber, ob diese Vorgehensweise auch auf das kommunale Haushaltsrecht 
inhaltsgleich Anwendung finden kann. Die nur einmalige Bewertung der Beteiligungen in 
der Eröffnungsbilanz hätte zur Folge, dass dem Steuerzahler Erträge vorenthalten würden, 
die auf der anderen Seite durch (weitere) Steuererhöhungen ausgeglichen werden müssten. 
Eine Vollausschüttung der Gewinne ist aber vor dem Hintergrund der oft schwierigen 
Marktsituation der Versorgungsunternehmen und der damit verbundenen (finanziellen) 
Risiken oft nicht angebracht. Im Endeffekt würde der Steuerzahler damit unter Umständen 
doppelt belastet. 
 
Die letztliche Zusammenführung der Jahresabschlüsse zum Gesamtabschluss scheint hier 
auch nicht ausreichend. Es ist eine nachträgliche Betrachtungsweise auf deren Basis 
keinerlei politische und haushaltsplanrelevante Entscheidungen getroffen werden. 
 
Aus meiner Sicht macht es Sinn, die Erträge des „Konzerns Stadt“ auch bereits in der 
städtischen Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Hier rege ich an zu überlegen, ob die 
Regelungen der GemHVO-Doppik abweichend vom Handelsgesetzbuch derartige 
Bestandsveränderungen zulassen sollten. 
 
Verschuldung 
 
Ich stimme Ihnen zu, dass die Verschuldung der Stadt in den letzten Jahren stark 
angestiegen ist. Dieses hat im Wesentlichen folgende Gründe: 
 
Die Stadt Wedel hat in den letzten Jahren enorme Mittel für den Ausbau der städtischen 
Infrastruktur bereitgestellt. Sei es im Schulbereich, wo diverse Schulum- und  
–erweiterungsbauten realisiert wurden, um der steigenden Zahl der Schülerinnen und 
Schüler aber auch den sich ändernden Anforderungen der Landesregierung 
(Regionalschulen, Gemeinschaftsschulen, Ganztagsschulen, etc.) nachzukommen. Des 
Weiteren wurden erhebliche Summen in den Ausbau der Kinderbetreuung in 
Kindertagesstätten, insbesondere bei der Betreuung der unter 3-Jährigen investiert. Zudem 
wurde mit dem Umbau des Stadthafens eines der größten Städtebaufördermaßnahmen des 
Landes begonnen und teilweise auch schon zum Abschluss gebracht.  
 
Die Aufzählung ließe sich beispielsweise auch noch um Straßenbaumaßnahmen, Sport- und 
Freizeitanlagen oder Erweiterungen und Ersatzbeschaffungen im Feuerwehrwesen 
ergänzen.  
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Hervorheben möchte ich ebenfalls das Investment bei der Stadtsparkasse Wedel. Mit der 
Eigenkapitalverstärkung um 10 Mio. € wurde zum einen die örtliche Sparkasse gestärkt und 
zukunftsfähig gemacht und zum anderen wirft diese rentierliche Investition nicht 
unerhebliche Erträge für den städtischen Haushalt ab. 
 
Die Investitionsplanung für 2016 umfasst die Großprojekte Stadthafen, 
Flüchtlingsunterkünfte und die Infrastruktur für den BusinessPark Elbufer. All dies wird aus 
meiner Sicht nicht ausreichend gewürdigt. 
 
Steuererhöhungen 
 
Sie regen in Ihrem o.g. Schreiben an, die Realsteuerhebesätze „auch über den 
Mindesthebesatz für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen hinaus“ zu erhöhen. 
 
Mit den Haushalten 2012 und 2014 haben wir erstmals seit vielen Jahren die Hebesätze 
deutlich erhöht. Eine weitere Erhöhung wird aus meiner Sicht eher kritisch gesehen. 
 
Wedel leidet seit Jahren unter einem mehr als angespannten Wohnungsmarkt. Diese 
Situation hat sich mit dem Zustrom der Flüchtlinge nochmals verschärft. Eine weitere 
Zuspitzung dieser Situation durch steigende Nebenkosten, etwa durch eine 
Grundsteuererhöhung, ist kaum vermittelbar. 
 
Jahresabschlüsse 
 
Im Jahr 2011 erfolgte der Umstieg auf das doppische Buchhaltungssystem. Die Aufstellung 
und Prüfung der Eröffnungsbilanz hat sich durch Berücksichtigung der Empfehlung des 
Landesrechnungshofes im Zusammenhang mit der Prüfung der Eröffnungsbilanzen der 
Kreise verzögert, so dass die Beschlussfassung darüber erst im Februar 2013 erfolgen 
konnte. Erst im Anschluss daran konnte der Jahresabschluss 2011 angefertigt werden. 
Dieser wurde im Juni 2015 vom Rat beschlossen. 
 
Derzeit befindet sich der Jahresabschluss 2012 zur Prüfung bei der Stabsstelle Prüfdienste. 
Mit dem Prüfbericht wird im ersten Halbjahr 2016 gerechnet, so dass die Beschlussfassung 
in der zweiten Jahreshälfte 2016 erfolgen kann. 
 
Parallel dazu wird der Jahresabschluss 2013 voraussichtlich im 2. Quartal 2016 in die 
Stabsstelle Prüfdienste zur Abschlussprüfung übergeben. 
 
Das reine Zahlenwerk zum Jahresabschluss 2014 befindet sich derzeit in der Aufstellung. 
Hier ist beabsichtigt, den Abschluss samt Anlagen im 3. Quartal 2016 zur Prüfung zu geben. 
 
Die Zahlen für den Jahresabschluss 2015 werden bis Ende 2016 soweit aufbereitet sein, 
dass voraussichtlich im 1. Quartal 2017 das Gesamtwerk samt Anlagen und Lagebericht zur 
Prüfung gegeben werden kann. 
 
Der Abschluss 2016 ist aus heutiger Sicht für das 2. Quartal 2017 avisiert. 
 
Abschluss Vorlage zur Prüfung RPA Beschlussfassung 
2012 November 2015 2. Jahreshälfte 2016 

2013 vorauss. 2. Quartal 2016 2. Jahreshälfte 2016 

2014 vorauss. 3. Quartal 2016 vorauss. 2. Quartal 2017 

2015 vorauss. 1. Quartal 2017 vorauss. 2. Jahreshälfte 2017 
 2016 vorauss. 2. Quartal 2017 vorauss. 1. Quartal 2018 
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In diesem Zusammenhang möchte ich aber noch auf eine Unstimmigkeit hinweisen. Der  
§ 95 m der Gemeindeordnung regelt in Absatz 2 i. V. m. § 44 Gemeindehaushalts-
verordnung-Doppik, dass der Jahresabschluss innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des 
Haushaltsjahres aufzustellen ist. Die dort genannten Fristen sind jedoch aus der alten 
Kameralistik unverändert übernommen worden. Aus meiner Sicht muss auch hier über eine 
Änderung der Regelungen nachgedacht werden.  
 
Ein existenzieller Bestandteil der Doppik ist das Periodenabgrenzungsprinzip. So sind 
Erträge und Aufwendungen gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik unabhängig vom 
Zeitpunkt der entsprechenden Zahlungen periodengerecht dem Rechnungsjahr zuzuordnen, 
in dem sie entstanden sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn beispielsweise im  
1. Quartal des Folgejahres noch Rechnungen über erbrachte Leistungen im abgelaufenen 
Jahr gestellt werden. Hierbei muss pflichtig noch das abgelaufene Rechnungsjahr 
angesprochen werden. Ein Verbuchen solcher, ab dem 1. Januar  des Folgejahres 
eingehenden, Rechnungen als periodenfremd erscheint nicht angebracht. Dies würde dem 
alten kameralen Kassenwirksamkeitsprinzip entsprechen, welches in der Doppik eben 
gerade durch das Prinzip der periodengerechten Zuordnung ersetzt wurde. 
 
Des Weiteren besteht nach § 24 GemHVO-Doppik die Pflicht zur Bildung von Rückstellungen 
für Verpflichtungen der Gemeinde in zukünftigen Jahren. Beispielhaft sei hier die 
Beihilferückstellung und Pensionsrückstellung genannt. Die zu buchenden Beträge werden, 
auch aufgrund des  ausdrücklichen Hinweises Ihres Hauses, von der 
Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein ermittelt und bereitgestellt. Die zur 
endgültigen Berechnung notwendigen Daten zu den Versorgungsbezügen werden 
regelmäßig erst im Mai des Folgejahres für das abgelaufene Jahr mitgeteilt. Mir ist 
bekannt, dass an dem Problem gearbeitet wird. Solange jedoch diese Daten erst so spät 
übersandt werden, ist eine vollständige Aufstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03. 
des Folgejahres schlicht unmöglich. 
 
Investitionsplanung 
 
Ihre Anmerkungen zur Investitionsplanung nehme ich zum Anlass, gemeinsam mit den 
politischen Gremien ein Verfahren fest zu legen, dass sicherstellt, dass die gesetzlichen  
Vorschriften künftig eingehalten werden. 
 
 
Abschließend teile ich Ihnen mit, dass die Kürzung der Kreditermächtigung und der 
Verpflichtungsermächtigungen durch die Verschiebung von Investitionsmaßnahmen 
aufgefangen werden wird. Ich werde der Politik in Kürze einen entsprechenden Beschluss 
vorlegen. 
 
Wie oben dargelegt, kann ich Ihre Einschätzungen nicht vollumfänglich teilen. Dennoch 
akzeptiere ich die Haushaltsgenehmigung 2016. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Schmidt 
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